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SBuupoIijciMje ®CIPtüt»

fluitficn öcr ©tobt giititfj
würben am 13. 2luguft für
folgenbe Vauprojel'te, tei£=

weife unter Vebinguttgen, er=

teilt : 1. V. SMfer & ©öbne
für eine 2tütoremife in ber SBagenremife ©eibengaffe 15,

3-1; 2. ®angel für einen Umbau im fpofgebäube
SJtutfdhellenftrafje Sftr. 152, 3- 2; 3. 31. 3tägeli=3§ler für
jwei 2lutoremifen in 23erf.=9tr. 109/Sîitchbergftrafje 116,
3. 2; 4. ßatt^aßer für einen Umbau £>albenftr. 75,
3. 3; 5. 31. ylifielewSfi für bie 2lbänberung beS genet)=

migten Sagerhaitfeê ©ichftrafje 19, 3- 3 ; 6. ©tabt 3ürir^
für bie 2lbänberung ber ©either auf ben tpäufern 93er=

fict)erung§=9trn. 1988 unb 2704/^arbturmftra^e, 3- 5;
7. Verbanb ber ©enoffenfchaften Sîonl'orbia ber ©djweij
für bie 2lbänberung be§ genehmigten llm= unb 2lufbaue§
2lu§ftellung§ftraf)e 21, 3- 3. ©emeinnütjige Vauge=
noffenfcfjaft „2ltt ber SBaib" für nier ©infamilienhäufer
mit (Sinfriebuitg Vorbftrafje 391—397, 3- 3; 9-

.itnerfjt 31. ©. für eine 3lutoremife in Verf. 9lr. 1029/
©eefelbftrafje 175, 3- 3; 10. ©. Dffwalb für eine 2lutct=

remife ÜBagnergaffe 12, 3- 3.

fÇtir bie 3Boljnf)au4bauten ber Vaugenoffenfchaft
3entralftraße itt 3iirtri) fucf;t ber ©tabtrat non
beim ©rofjen ©tabtrat bie ©rmäcljtigung jur 2lbgabe

ber ©rl'lärung an ben iRegierungârat nach, bafj bie ©tabt
für bie ©umme non 150,000 gr., gleich ber fantonaten
©ubnention, für ben galt einfielen merbe, ba| burch ben
Kanton§rat unb ba§ Volf ber Krebit für bie ©ubnew
tionierung non 2Bo^nung§bauten nicljt erteilt merben
follte. ferner beantragt er ben Verlauf non 2311,5 m®

Vaulanb an ber ©if)lfelb= unb ^jaëterftrafje an bie @e=

noffenfc^aft jum greife non 125,000 gr. ©iefe gebenît
7 ®oppelroof)nl)äufer mit 79 Söohnungen ju erftetlen,
bie auf 1. 2lpril ober 1. Sftai nächften 3ahre§ bejug§=
bereit werben fotlen, mit einem floftenaufwanb non
1,720,000 $r. ®ie erfie non ber fôantonalbanf ju über*

tteljinenbe £)i)pothef non 920,000 $r. unb bie zweite
non ber ©tabt 3üricf) ju übernehmenbe non 350,000 gr.
follen ju 5%, unb 150,000 $r. ®enoffenf<haft§anteile

ju 47*7° nerjinft werben, ißrofeftiert finb 3rcei=, ®rei=
unb Vierjimmerwohnungen. ®ie ©tabt folt audi) 10 %
be§ ©enoffenfcljaftêfapitalé übernehmen, unb bie ©e=

noffenfcfjaft übernimmt an 3ahhwg§ftatt an ba§ £>gpo=

tl)eïarbarlef)en 100,000 $r. Sprojentige ftäbtifdtje 3n=
haberobligationen, fo baff bie ©tabt nach Verrechnung
bc3 Vauïanbpreifeâ für ba§fetbe noch 125,000 $r. auf=
jubringen hat. ©er ©tabtrat betont in féiner SÈeifung :

®ie 3Bof)nung§not bauert immer noch an, fie nerfdEjärft
fidh fogar non SJÎonat ju füionat unb e§ ift bringenb
notwendig, ihr mit allen SRitteln ju begegnen, ^ier
bietet fich für bie ©tabt ©elegenheit, mit nerhättniämäfjig
geringen VarauStagen ein 2Beitere§ jur Stïilberung ber
3öohnung§not ju tun. @§ fei l'aum anjunehmen, ba^
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Inserate M Cts. per einspaltige Colonelzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IN. August 1930

Mche»Wch: Kraft geht dem Willen voran;
Wohl dem, der klar weih, was er will.

Sâ«-ei>rs»IIl.

Baupolizeiliche Bewilli-
gungen der Stadt Zürich
wurden am 13. August für
folgende Bauprojekte, teil-
weise unter Bedingungen, er-
teilt: 1. R. Käser K, Söhne

für eine Aütoremise in der Wagenremise Seidengasse 15,
Z. 1; 2. F. Dangel für einen Umbau im Hofgebäude
Mutschellenstraße Är. 152, Z. 2; 3. A. Nägeli-Jsler für
zwei Autoremisen in Vers.-Nr. 1l)9/Kilchbergstraße 11k,
Z. 2; 4. H. Hatt-Haller für einen Umbau Haldenstr. 75,
Z. 3; 5. A. Nikielewski für die Abänderung des geneh-

migten Lagerhauses Eichstraße 19, Z. 3 ; 6. Stadt Zürich
für die Abänderung der Dächer auf den Häusern Ver-
sicherungs-Nrn. 1938 und 2794/Hardturmstraße, Z. 5;
7. Verband der Genossenschaften Konkordia der Schweiz
für die Abänderung des genehmigten Um- und Aufbaues
Ausstellungsstraße 21, Z. 5; 8. Gemeinnützige Bange-
nossenschaft „An der Waid" für vier Einfamilienhäuser
mit Einfriedung Nordstraße 391—397, Z. k; 9. E.
Knecht A.-G. für eine Autoremise in Vers.-Nr. 1929/
Seefeldstraße 175, Z. 8; 19. E. Oßivald für eine Autä-
remise Wagnergasse 12, Z. 8.

Für die Wohnhausbauten der Baugenossenschaft
Zentralstraße in Zürich sucht der Stadtrat von Zürich
beim Großen Stadtrat die Ermächtigung zur Abgabe

der Erklärung an den Regierungsrat nach, daß die Stadt
für die Summe von 159,999 Fr., gleich der kantonalen
Subvention, für den Fall einstehen werde, daß durch den
Kantonsrat und das Volk der Kredit für die Subven-
tionierung von Wohnungsbauten nicht erteilt werden
sollte. Ferner beantragt er den Verkauf von 2311,5 in'
Bauland an der Sihlfeld- und Haslerstraße an die Ge-
nossenschaft zum Preise von 125,999 Fr. Diese gedenkt
7 Doppelwohnhäuser mit 79 Wohnungen zu erstellen,
die auf 1. April oder 1. Mai nächsten Jahres bezugs-
bereit werden sollen, mit einem Kostenaufwand von
1,729,999 Fr. Die erste von der Kantonalbank zu über-
nehmende Hypothek von 929,999 Fr. und die zweite
von der Stadt Zürich zu übernehmende von 359,999 Fr.
sollen zu 5°/o, und 159,999 Fr. Genossenschaftsanteile

zu 4V-i°/o verzinst werden. Projektiert sind Zwei-, Drei-
und Vierzimmerwohnungen. Die Stadt soll auch 19°/o
des Genossenschaftskapitals übernehmen, und die Ge-
nossenschaft übernimmt an Zahlungsstatt an das Hypo-
thekardarlehen 199,999 Fr. 5prozentige städtische In-
Haberobligationen, so daß die Stadt nach Verrechnung
des Baulandpreises für dasselbe noch 125,999 Fr. auf-
zubringen hat. Der Stadtrat betont in sêiner Weisung:
Die Wohnungsnot dauert immer noch an, sie verschärft
sich sogar von Monat zu Monat und es ist dringend
notwendig, ihr mit allen Mitteln zu begegnen. Hier
bietet sich für die Stadt Gelegenheit, mit verhältnismäßig
geringen Barauslagen ein Weiteres zur Milderung der
Wohnungsnot zu tun. Es sei kaum anzunehmen, daß
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îlufjerorbcntïidje Söutiüigfeit im obern 92öoIöcn=

öurgertale macht fid) oonf)ötfteitt biSSÖalbenburg
geltenb. öfterer OrtfdEjaft ift nun ber neue Babrifbau
bet Ufjrenfitma ©hriftian nafieju fertiggefteflt unb balb
bezugsbereit unb ein ebenfo am ©übauSgang ber 0rtfd)aft
gelegener größerer 3BohnhauS»9îeubau roirb biefer Sage
unter Sadf fommen, 2lucf) in 9tieberborf finb 9îeu»
bauten für ©efdjäftS» unb Sßohnzroecfe geplant, roährenb
Dberborf mit ber ©rftellung jroeier ©infamilienhäufer
prioaterfeitS bereits begonnen hat unb roeitere geplant
finb. Sittel) mehrere Defonontiegebäube unb ©chopfbauten
finb ebenfalls jur 3luSfül)rung gelangt, roährenb in ber
fogenannten Srunnmatte am Bufiroeg Dberbotf=2lrbolbS»
roil ein ftattlicfjeS SatternhauS im Serner»@til freunb»
lief) ju Sale grüfjt. Bn SBalbenburg t)aben eine 3lnjal)l
Umbauten ju SBohngetegenljeit geführt unb jroei f)übfc£)e

©infamilienhäufer am ©djlofiroeg roerben auf fommen»
bett $erbft roofjnbereü fein. Stuf ber Sffiplfjöfje ift jeben»

falls mit beträchtlichen Soften eine grofse unb praftifcf)
eingerichtete Butterfc|eune erftellt roorben unb bie Slrbeiten
beS im Satt begriffenen BabrifleinS ber Herren Sfcfjoop
außerhalb beS ©täbtleinS fcfjreiten fiefjtlicf) oorroärtS.
©o fjat aud) Sangenbrucf bttrefj 9teu= unb Umbauten
innert $af)teSfrift roieberuttt nermefjrte 2Bof)ngetegen^eit
gefefjaffen unb betn 2ßof)nungSntangel, roenn auef) nicf)t

ganz abgeholfen, fo boef) ernftlirf) gefteuert.

efnscbrättKuttg der Buitdessubventieiteit für die

BoebbautätigKeit.
Saut einem KreiSfchreibett beS eibgenöffifdjen SlmteS

für StrbeitSlofenfürforge an bie KantonSregierungen er»

gab eine fürjlicf) oorgenontntene Kontrolle ber oottt Sunbe
fuboentionierten SBohnuttgSbauten (forooht in SluSfüh»

rung begriffene als auch fertiggefteHte Sauten unb 3Bof)n=

folonien) bie SSahrnehmung, baff trotz ber enorm geftei»

gerten Saufoften oielerortS unnötige SluSgaben gemacht
roerben. Sarau follen bie nach heutigen Serhältniffen
oielfad) oeralteten 93auoorfdf)rtften (Sauregtemente) in
erfter Sinie fcfjulb fein unb nach ber SJleinung oon fjacfj»
leuten ungerechtfertigte SluSgaben burd) 9/îehrarbeiten
oerurfadjen, fo j. S. unangebrachte Sintenfionen ber
Sauhölzer für bie Sacfjfonfttuftion ufro. SBeitertjin liefen
fief) burd) SJtilberuttg ber Sauoorfd)riften über SRiniutal»
ftotfhöhe, Sauart, Sreppenanlageit, 2lbflufjleitungen, Se»

jugStermine für neue SBohnungen bie Saufoften rebu»

gieren, ohne baff baburch bie ©olibität ber ©ebättbe un»

juläffig oermiubert ober bie Satihpgiette oerfchled)tert
würbe. ©ine SReoifion ber Sauoorfd)riften in biefem
©iitne, bie ben lantonalen Regierungen früher fcfjon
nahegelegt roorben ift, bürfte eine roefentlidje Rebuf'tion
ber ©efamtbaufoften beroirfen .unb einen günftigen ©in»
fluff auf bie SBieberaufnahme ber prioaten Sautätigfeit
ausüben. SeSfjalb roirb bie Slufhebung ober roenigftenS
bie SJÎilberung aller nicht abfolut erforberlichen unb .er»

fdjroerenben Scftimmungen ber Saureglemente unb ©è»

rüftorbnungen bringenb empfohlen. SaS KreiSfchreibett
ftellt weiterhin feft, baff bei fuboentionierten Sauten oiel»

fach Slufroenbuttgen gemacht roorben finb, bie im £>itt»
blicf auf bie Broecfbeftintmung als SupS begeid^net

roerben müffen. Solche Slrbeiten unb Slttfroenbungen,
bie über eine einfache, folibe unb ben Serhältniffen an»

gemeffene Sauausführung hinausgehen, fönnen nicht fub»
oentioniert roerben. .Saher roerben bie Kantone aufge»
forbert, in ben fuboentionSberechtigten Setrag ber Sau»
foften nur Sauaufroenbungett einfacher Slrt mit befrei»
benent Komfort aufzunehmen. Siefer Barberttng fann
genügt roerben, ohne bajj baS Sauobjeft itt äftfjetifdfjer
uttb gefunbheitSte^nifrfier Sejiehung ober an SBohnlicf)»

ber KantonSrat ober baS Soll ben Krebit nicht erteilen,
benn bie 2ßof)nungSnot fei nadjgerabe auf beut Sanbe
ebenfo brücfenb roie in ber ©tabt unb alle Kreife ber
Seoölferung fönnten fich ber Sotroenbigfeit nicht oer»

fdjliejfen, an ihrer 9Jtilberung bttreh bie ©eroährung oon
Krebiten aus öffentlichen Mitteln mitzuhelfen.

SßoljmmgSöauten in Derlifon (Bürich). Sie ©e»

nteinbeoerfammlung befcljlo^ bie ©uboentionierung ber
neu gegrünbeten Saugenoffenfchaft beS eibge»
nöffifchett ißerfonalS. Ser ©emehtberat beantragte,
ein Sarlehen im Setrage oon 16,000 gr., oont fünften
Bahre an mit 4 % oerzinSlicf), zu beroilligett. ©in ©prefer
ber ©enoffenfefjaft ftellte ben Slntrag, es fei baS Sar»
lehen erft oom 1. Sluguft 1931 an zu oerzinfen, welcher
Sorfchlag zum Sefrfjlu^ erhoben rourbe. ©obantt tourbe
ber ©tanb ber 9BohnttngSbaufrage unb bie be»

Zügliche Krebiterteilung zu ben für bie ©uboentionSge»
fucfje notroenbigen Untertagen behanbelt unb oott ber
Serfamtntung ber nötige Krebit bewilligt.

Sie genoffenfihtiftiitfje Suutätigleit in Siel»91laö»
retfeh ift laut „Suttb" momentan eine aufjerorbentlich
rege, ©egen 100 SBohnungett follen ba auf ben SSinte'r
bezogen roerben fönnen. Bu einem Bahr fantt oorauS»
fid)tiich ber neue Sahnhof bem Setrieb übergeben roerben,
bann fällt baS alte Slreal inS ©igentunt ber ©emeinbe.
£>ier öffnet fitf) bann ber Sautätigfeit ein grofjer, weiter
ifSlah mitten in oerfehrSreicf)fter Sage ber ©tabt.

SaulicheS aus iltetftal (©taruS). Sin oerfchiebenen
Drten biefer ©emeinbe erheben fid) Sauprofile. B« ber
Surfdjen, in ben ©anbrütenen, foroie beim ©djulhauS
(B^oftgebäube) roirb gebaut roerben. Sittel) hinter beut

©cf)ulhaufe fittb bie profile für baS neu z« erftellettbe
©ebäube angebracht.

SaulidjeS aus ©nnetbüljlS (©laruS). SaS 2Bohn=
unb Sureaugebättbe ber Birma ©ebrüber Sfdjubi, Kar»
tonfabrif, ftrebt rafd) in bie .g»öhe, foba^ bis in etwa
Zehn Sagen ber grüne eJirfibaum aufgerichtet werben
fann.

Bür Die ©rftellung eigener SBohnljaufer in ©olo»
tljurn hat bie ©emeinbe 777,000 gr. ausgelegt, bie zu
antortifieren finb, an ©uboentionen ber prioaten unb
genoffenfd;aftlidhen Sautätigfeit rourben 79,000 Br. auS»

geworfen.
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Außerordentliche Bautätigkeit im obern Waiden-
burgertale macht sich von H ölstein bis Waldenburg
geltend. In ersterer Ortschaft ist nun der neue Fabrikbau
der Uhrenfirma Christian nahezu fertiggestellt und bald
bezugsbereit und ein ebenso am Südausgang der Ortschaft
gelegener größerer Wohnhaus-Neubau wird dieser Tage
unter Dach kommen. Auch in Niederdorf sind Neu-
bauten für Geschäfts- und Wohnzwecke geplant, während
Oberdorf mit der Erstellung zweier Einfamilienhäuser
privaterseits bereits begonnen hat und weitere geplant
sind. Auch mehrere Oekonomiegebäude und Schopfbauten
sind ebenfalls zur Ausführung gelangt, während in der
sogenannten Brunnmatte am Fußweg Oberdorf-Arbolds-
wil ein stattliches Bauernhaus im Berner-Stil freund-
lich zu Tale grüßt. In Waldenburg haben eine Anzahl
Umbauten zu Wohngelegenheit geführt und zwei hübsche

Einfamilienhäuser am Schloßweg werden auf kommen-
den Herbst wohnbereit sein. Auf der Wylhöhe ist jeden-
falls mit beträchtlichen Kosten eine große und praktisch
eingerichtete Futterscheune erstellt worden und die Arbeiten
des im Bau begriffenen Fabrikleins der Herren Tschoop
außerhalb des Städtleins schreiten sichtlich vorwärts.
So hat auch Langenbruck durch Neil- und Umbauten
innert Jahresfrist wiederum vermehrte Wohngelegenheit
geschaffen und dem Wohnungsmangel, wenn auch nicht

ganz abgeholfen, so doch ernstlich gesteuert.

Einschränkung äer Vunaessubvenlisnen kür à
ffochbautätigkett.

Laut einem Kreisschreiben des eidgenössischen Amtes
für Arbeitslosenfürsorge an die Kantonsregierungen er-
gab eine kürzlich vorgenommene Kontrolle der vom Bunde
subventionierten Wohnungsbauten (sowohl in Ausfüh-
rung begriffene als auch fertiggestellte Bauten und Wohn-
kolonien) die Wahrnehmung, daß trotz der enorm gestei-

gerten Baukosten vielerorts unnötige Ausgaben gemacht
werden. Daran sollen die nach heutigen Verhältnissen
vielfach veralteten Bauvorschriften (Baureglemente) in
erster Linie schuld sein und nach der Meinung von Fach-
leuten ungerechtfertigte Ausgaben durch Mehrarbeiten
verursachen, so z. B. unangebrachte Dimensionen der
Bauhölzer für die Dachkonstruktion usw. Weiterhin ließen
sich durch Milderung der Bauvorschriften über Minimal-
stockhöhe, Bauart, Treppenanlagen, Abflußleitungen, Be-
zugstermine für neue Wohnungen die Baukosten redu-
zieren, ohne daß dadurch die Solidität der Gebäude un-
zulässig vermindert oder die Bauhygiene verschlechtert
würde. Eine Revision der Bauvorschriften in diesem
Sinne, die den kantonalen Regierungen früher schon

nahegelegt ivorden ist, dürfte eine wesentliche Reduktion
der Gesamtbaukosten bewirken und einen günstigen Ein-
sluß auf die Wiederaufnahme der privaten Bautätigkeit
ausüben. Deshalb wird die Aufhebung oder wenigstens
die Milderung aller nicht absolut erforderlichen und er-
schwerenden Bestimmungen der Baureglemente und Gè-
rüstordnungen dringend empfohlen. Das Kreisschreiben
stellt weiterhin fest, daß bei subventionierten Bauten viel-
fach Aufwendungen gemacht worden sind, die im Hin-
blick auf die Zweckbestimmung als Luxus bezeichnet
werden müssen. Solche Arbeiten und Aufwendungen,
die über eine einfache, solide und den Verhältnissen an-
gemessene Bauausführung hinausgehen, können nicht sub-
ventioniert werden. .Daher werden die Kantone aufge-
fordert, in den subventionsberechtigten Betrag der Bau-
kosten nur Bauaufwendungen einfacher Art mit beschei-
denem Komfort aufzunehmen. Dieser Forderung kann
genügt iverden, ohne daß das Bauobjekt in ästhetischer
und gesundheitstechnischer Beziehung oder an Wohnlich-

der Kantonsrat oder das Volk den Kredit nicht erteilen,
denn die Wohnungsnot sei nachgerade auf dem Lande
ebenso drückend wie in der Stadt und alle Kreise der
Bevölkerung könnten sich der Notwendigkeit nicht ver-
schließen, an ihrer Milderung durch die Gewährung von
Krediten aus öffentlichen Mitteln mitzuhelfen.

Wohnungsbauten in Oerlikon (Zürich). Die Ge-
meindeversammlung beschloß die Subventionierung der
neu gegründeten Baugenossenschaft des eidge-
nössischen Personals. Der Gemeinderat beantragte,
ein Darlehen im Betrage von 16,000 Fr., vom fünften
Jahre an mit 4 °/o verzinslich, zu bewilligen. Ein Sprecher
der Genossenschaft stellte den Antrag, es sei das Dar-
lehen erst vom 1. August 1931 an zu verzinsen, welcher
Vorschlag zum Beschluß erhoben wurde. Sodann wurde
der Stand der Wohnungsbaufrage und die be-

zügliche Krediterteilung zu den für die Subventionsge-
suche notwendigen Unterlagen behandelt und von der
Versammlung der nötige Kredit bewilligt.

Die genossenschaftliche Bautätigkeit in Biel-Mad-
retsch ist laut „Bund" momentan eine außerordentlich
rege. Gegen 100 Wohnungen sollen da auf den Winter
bezogen werden können. In einem Jahr kann voraus-
sichtlich der neue Bahnhof dem Betrieb übergeben werden,
dann fällt das alte Areal ins Eigentum der Gemeinde.
Hier öffnet sich dann der Bautätigkeit ein großer, weiter
Platz mitten in verkehrsreichster Lage der Stadt.

Bauliches aus Netstal (Glarus). An verschiedenen
Orten dieser Gemeinde erheben sich Bauprofile. In der
Durschen, in den Sandrütenen, sowie beim Schulhaus
(Postgebäude) wird gebaut werden. Auch hinter dem

Schulhause sind die Profile für das neu zu erstellende
Gebäude angebracht.

Bauliches aus Ennetbühls (Glarus). Das Wohn-
und Bureaugebäude der Firma Gebrüder Tschudi, Kar-
tonfabrik, strebt rasch in die Höhe, sodaß bis in etwa
zehn Tagen der grüne Firstbaum aufgerichtet werden
kann.

Für die Erstellung eigener Wohnhäuser in Solo-
thurn hat die Gemeinde 777,000 Fr. ausgelegt, die zu
amortisieren sind, an Subventionen der privaten und
genossenschaftlichen Bautätigkeit wurden 79,000 Fr. aus-
geworfen.
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